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Leitfaden für das Baubewilligungsverfahren
Kommunikation

Um einen reibungslosen und raschen Ablauf des Baubewilligungsverfahrens zu gewährleisten, ist eine allseitige und offene Kommunikation unumgänglich. Es wird empfohlen, von Seiten der Bauherrschaft oder des Projektverfassers eine verantwortliche Person zu bestimmen und diese der Gemeindeverwaltung mitzuteilen. 

Bei grösseren Vorhaben empfiehlt es sich ausserdem, mit den zuständigen kantonalen Stellen frühzeitig Kontakt aufzunehmen. Damit können allfällige Auflagen und Nebenbestimmungen bereits in die Projektierung einfliessen und mögliche Konfliktsituationen frühzeitig erkannt werden.

Voranfrage
Mittels der schriftlichen Voranfrage kann von der Baubewilligungsbehörde eine verbindliche Auskunft eingeholt werden. Besonders bei allfälligen Ausnahmen sollte die Möglichkeit der Voranfrage genutzt werden. Die Chancen und Risiken eines Bauvorhabens können damit besser eingeschätzt werden, bevor teure Investitionen getätigt werden.

Zonenvorschriften
Machen Sie sich mit den Zonenvorschriften vertraut, welche für das Baugrundstück gelten. Nebst den Vorschriften aus der baurechtlichen Grundordnung können Bauinventar, Gewässerschutzzonen und Altlasten den Verlauf des Baubewilligungsverfahrens beeinflussen. Zudem empfiehlt es sich auch, sich über allfällige Grundbucheinträge zu informieren. Obwohl die meisten Grundbucheinträge zivilrechtlicher Natur sind, können sie sich dennoch auf die Bewilligungsfähigkeit eines Bauvorhabens auswirken.

Profile
Die Hauptabmessungen des Bauvorhabens müssen beim Einreichen des Baugesuches profiliert sein, damit vor der Publikation der Baukontrolleur die Profile überprüfen kann. Die Profilierung muss bis zum Abschluss des Baubewilligungsverfahrens bestehen bleiben.

Näherbau- / Grenzbaurecht
Werden Grenzabstände gegenüber nachbarlichem Grund unterschritten, ist die Zustimmung des betroffenen Nachbarn erforderlich. Aus öffentlich-rechtlicher Sicht genügt dazu die einfache Schriftlichkeit, wir empfehlen jedoch die Eintragung im Grundbuch. Im Gegensatz zu einer Nachbarschaftsorientierung muss explizit auf das "Näherbaurecht" bzw. "Grenzbaurecht" hingewiesen werden.

Zustimmung zur Unterschreitung des Gebäudeabstandes

Bei einer Unterschreitung des Gebäudeabstandes muss nebst dem entsprechenden Ausnahmegesuch ebenfalls die schriftliche Zustimmung der betroffenen Nachbarschaft beigelegt werden. Auch hier muss die Bezeichnung "Unterschreiten des Gebäudeabstandes" in der Vereinbarung klar eingehalten sein.

Ausnahmegesuch

Weicht ein Bauvorhaben von öffentlich-rechtlichen Vorschriften ab, muss zusammen mit dem Baugesuch ein begründetes Ausnahmegesuch eingereicht werden. Damit eine Ausnahmebewilligung erteilt werden kann, müssen folgende Punkte kumulativ erfüllt sein:
a)
Es müssen besondere Verhältnisse vorliegen
Besondere Verhältnisse liegen zum Beispiel  bei einer ungewöhnlichen Parzellenform oder bei speziellen topografischen Gegebenheiten vor. Hingegen kann der Wunsch nach einer Ideallösung oder intensives Ausnützungsstreben nicht als besondere Verhältnisse gelten.

b) 
Es dürfen keine öffentlichen Interessen beeinträchtigt werden
Die Erteilung einer Ausnahmebewilligung darf sich nicht negativ auf andere öffentliche Interessen (z.B. Verkehrssicherheit) auswirken.


c)
und keine wesentlichen nachbarlichen Interessen verletzt werden
Sofern während der Bekanntmachung keine Einsprachen eingehen, wird davon ausgegangen, dass keine wesentlichen nachbarlichen Interessen verletzt werden. Ausgenommen davon sind unterschrittene Grenz- und Gebäudeabstände. In solchen Fällen muss die Zustimmung der Nachbarn explizit gewährt werden.
Formulare
Die Baugesuchsformulare können im Internet (http://www.jgk.be./site/index/agr_bauen/agr_bern_formulare_htm) oder bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden. Die Rückseite der Formulare gibt Aufschluss über die benötigten Beilagen und die Anzahl Kopien, die eingereicht werden müssen. Es ist wichtig, dass auf den Formularen alle relevanten Punkte ausgefüllt sind.

Pläne

Der Situationsplan im Massstab 1:500 oder 1:1000 muss ein vom Nachführungsgeometer unterzeichnetes Originalexemplar sein. Er darf maximal zwei Jahre alt sein. Das Bauvorhaben muss auf dem Situationsplan farbig gekennzeichnet sein. Die massgebenden Grenz- und Gebäudeabstände sind darauf einzuzeichnen.

Aus den Projektplänen muss ersichtlich sein (auch für Aussenstehende), was das Bauvorhaben beinhaltet. Dazu gehören unter anderem die vermassten Grundrisse und die Zweckbestimmung der Räume sowie die Fensterflächen. Die Fassadenpläne haben die Gebäudehöhe sowie den Terrainverlauf und die Schnittpläne die Raumhöhe zu enthalten.

Verfahrensprogramm

Das Baubewilligungsverfahren bildet das Leitverfahren für alle Nebenbewilligungen, die ein Bauvorhaben erfordern kann. Mit dem Verfahrensprogramm werden betroffene Amts- und Fachstellen mit den Unterlagen bedient. Damit die Vorgaben des Koordinationsgesetzes (KoG) eingehalten werden können, ist es daher wichtig, dass genügend Gesuchsunterlagen eingereicht werden. Die Behandlungsdauer der Amts- und Fachstellen kann zudem durch vorgängige Abklärungen teilweise merklich verkürzt werden.

Einsprachen
Eingegangene Einsprachen und Rechtsverwahrungen werden Ihnen nach Ablauf der Auflagefrist zur Stellungnahme zugestellt. In der Stellungnahme sollten Sie der Baubewilligungsbehörde mitteilen, ob Interesse an einer Einigungsverhandlung besteht. Eine Einigungsverhandlung ist nicht obligatorisch. Um Einsprachen vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, die direkt anstossenden Nachbarn über das geplante Bauvorhaben frühzeitig zu informieren.

Gültigkeit einer Baubewilligung
Eine Baubewilligung ist ab Ausstellungsdatum 3 Jahre gültig. Sie kann höchstens um 2 Jahre 
verlängert werden.

Selbstdeklaration Baukontrolle

Die Bauherrschaft ist verpflichtet, die Baukontrolle vor Beginn der Bauarbeiten und nach 
Abschluss des Bauvorhabens selbst zu deklarieren.

	Kontaktpersonen
	
	
	

	
	
	
	

	Gemeindeverwaltung Rütschelen
	
	
	062 922 79 21

	
	
	
	

	Regierungsstatthalteramt Oberaargau
	Sommer Martin
	Regierungsstatthalter
	032 346 69 31

	
	Roth Daniel
	Bauwesen
	032 346 69 41

	
	
	
	

	Amt für Gemeinden und Raumordnung
	
	
	031 633 77 70

	
	
	
	

	Amt für Wasser und Abfall
	
	
	031 633 38 11

	
	
	
	

	beco, Berner Wirtschaft
	
	
	031 633 57 50

	
	
	
	

	Denkmalpflege des Kantons Bern
	
	
	031 633 40 30

	
	
	
	

	Feueraufseher
	Lanz Peter
	Kaminfegergeschäft
	062 923 22 40

	
	
	
	

	Gebäudeversicherung
	
	
	0800 666 999

	
	
	
	

	Nachführungsgeometer
	
	
	

	Grunder Ingenieure AG, Langenthal
	
	
	062 916 10 20

	
	
	Fax
	062 916 10 29

	
	
	
	

	Oberingenieur Kreis IV
	Hutmacher Alfred
	Strasseninspektorat
	062 922 93 68

	
	
	
	

	Region Oberaargau
	Leuenberger Rolf
	Energieberatung
	062 923 22 21
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